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Betreuung von Schülerinnen und Schülern der 

Bernhard-Honkamp-Schule Welver 

in den Randstunden

B  e  t  r  e  u  u  n  g  s  v  e  r  t  r  a  g

Schuljahr 2012/2013

       Zwischen

	1.
	dem Förderverein der Bernhard-Honkamp-Schule Welver e.V.,  Im Hagen 19,  59514 Welver,

vertreten durch den Vorstand, und

	
	

	2.
	     

	
	Name der/des Erziehungsberechtigten

	
	

	
	     

	
	Anschrift der/des Erziehungsberechtigten ,  Telefon

	
	

	
	über die Betreuung des Kindes/der Kinder

	
	

	
	a) 
	     
	     
	     

	
	
	Name des Kindes
	Geburtsdatum 
	Klasse

	
	

	
	b) 
	     
	     
	     

	
	
	Name des Kindes
	Geburtsdatum 
	Klasse

	
	

	
	c) 
	     
	     
	     

	
	
	Name des Kindes
	Geburtsdatum 
	Klasse

	
	
	
	
	

	
	in der Betreuungsgruppe der Bernhard-Honkamp-Schule Welver.



	
	

	Grundlagen des Betreuungsvertrages:

	
	

	1.

2.

3.


	Die Betreuungsmaßnahme  wird  nur dann eingerichtet,  wenn eine  Mindestteilnehmerzahl von 

10 Kindern erreicht wird.

Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes in die Betreuungsmaßnahme ist die Mitgliedschaft  mindestens  einer / eines  Erziehungsberechtigten  im  Förderverein  der Bernhard-Honkamp-Schule Welver e.V.

Der Betreuungsvertrag wird für die Zeit vom 22. August 2012 bis 19. Juli 2013 abgeschlossen, wenn nicht zuvor der Besuch des Kindes an der Bernhard-Honkamp-Schule Welver endet. 

	
	

	4.

5.

6.

7.


	Die Betreuungsmaßnahme wird als schulische Veranstaltung in der Trägerschaft des Fördervereins der Bernhard-Honkamp-Schule Welver e.V. durchgeführt.  Die Verantwortung sowie die Aufsichtspflicht über die Betreuungsmaßnahme obliegt der Bernhard-Honkamp-Schule Welver. Schülerinnen und Schüler, die an der Betreuungsmaßnahme teilnehmen,  stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Schülerunfallversicherung.

Die Betreuung findet nur an Schultagen statt. An gesetzlichen Feiertagen sowie in den Schulferien findet keine Betreuung statt. An drei  unterrichtsfreien Tagen findet eine ganztägige Betreuung in der Zeit von 7.30 – 13.30 Uhr statt.

An Schultagen erfolgt die Betreuung nur in den Randstunden vor Unterrichtsbeginn in der Zeit von 7.30 Uhr bis 8.45 Uhr. In Ausnahmefällen ist nach vorheriger Absprache mit den Betreuerinnen die Betreuung auch bis 9.30 Uhr möglich.  Nach Unterrichtsende ist die Betreuung in der Zeit von 11.30 Uhr bis längstens 13.30 Uhr gewährleistet. 

Die Kinder nehmen an den vereinbarten Betreuungsstunden regelmäßig teil. Individuelle Vereinbarungen über verkürzte Betreuungszeiten müssen den Betreuungskräften zuvor schriftlich mitgeteilt werden.
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	8.

9.

10.

11.

12.

13.


	Inhalte der Betreuungsmaßnahme sind insbesondere Lesen, Basteln, Malen, Singen, Bewegungsspiele, freies und gelenktes Spielen sowie besondere Vorhaben und Projekte. Die Anfertigung von Hausaufgaben ist möglich, jedoch nicht vorrangiges Anliegen dieser Maßnahme.                                                                                                                                  
Zur Gewährleistung einer geordneten Betreuungsarbeit sind die Kinder verpflichtet, den Anordnungen der Betreuungskräfte und des Schulleiters Folge zu leisten. Im Rahmen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit unterstützen die Eltern die Betreuungskräfte, indem sie in diesem Sinne erzieherisch auf ihre Kinder einwirken. Für den Fall, dass andere erzieherische Einwirkungen bei nachhaltiger Störung der Betreuungsarbeit nicht ausreichen, kann

· ein Kind vom Schulleiter im Einvernehmen mit den Betreuungskräften und dem Vorstand des Fördervereins  vorübergehend von der Betreuungsmaßnahme von einem Tag bis zu zwei Wochen ausgeschlossen werden  oder

· der Betreuungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist aus wichtigem Grund gekündigt werden.

Das  Betreuungsentgelt  beträgt 

· ---------------  € monatlich für die Betreuung eines Kindes

· zusätzlich ----------------     € monatlich für die Betreuung eines Geschwisterkindes (70%)

· zusätzlich   -------€ monatlich für die Betreuung jedes weiteren Geschwisterkindes (30%)

und ist während der Laufzeit dieses Vertrages für 10 Monate zu zahlen. Es ist auch während der Schulferien oder während sonstiger Ausfallzeiten aufgrund besonderer Vorkommnisse (z.B. höhere Gewalt, Infektionskrankheiten) durchgehend zu zahlen. 

Die Höhe des Betreuungsentgelts hängt  von  der  Anzahl der betreuten Kinder, von den tatsächlichen Sach- und Personalkosten sowie von der Gewährung des Landeszuschusses ab. Der Förderverein der Bernhard-Honkamp-Schule Welver e.V. behält sich deshalb vor, gegebenenfalls am Schuljahresende eine Nachforderung zu erheben. 
Das Betreuungsentgelt ist jeweils zum 3. eines Monats fällig und wird im Wege des Lastschriftverfahrens eingezogen. Der/Die Inhaber/in des angegebenen Kontos hat dafür zu sorgen, dass das Konto ausreichend gedeckt ist. Die Gebühren erfolgloser Einzugsversuche gehen zu seinen /ihren Lasten.

Gerät die/der Erziehungsberechtigte/n in zwei aufeinander folgenden Monaten mit der Zahlung  des  Betreuungsentgelts in Verzug, kann der Förderverein nach Prüfung der persönlichen Umstände den Betreuungsvertrag zum Ende des zweiten Monats kündigen.

Das Betreuungsentgelt ist in voller Höhe auch dann zu leisten, wenn Kinder aus Krankheitsgründen nicht die Betreuungsgruppe besuchen können oder wenn sie die Betreuungsgruppe nur an einzelnen Wochentagen oder für einzelne Stunden besuchen. 

Der vorübergehende Ausschluss von der Betreuungsmaßnahme berechtigt nicht zur Minderung des Betreuungsentgelts.

Die Vertragsbedingungen über den Besuch meines/unseres Kindes (meiner/unserer Kinder) in der Betreuungsgruppe der Bernhard-Honkamp-Schule Welver erkenne(n) ich/wir an.

	

	     
	
	

	Datum
	
	Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten

	
	
	

	
	
	

	Datum
	
	Claudia Hanisch                                                   A.Booms.Günther

	
	
	1. Vorsitzende                                                       Geschäftsführerin 


Stand: Oktober 2012
Sparkasse Soest, Zweigstelle Welver, Konto-Nr. 70009055, BLZ 41450075
